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A. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen des 
 Landkreises Osterode am Harz 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 

des Kreiswahlleiters für den Landkreis Osterode am Harz 
für die Kreiswahl am 11.09.2011 

 
 
Gemäß § 28 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes gebe ich be-
kannt, dass der Kreiswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 28.07.2011 die 
in der Anlage aufgeführten Wahlvorschläge für die Kreiswahl am 11.09.2011 zugelas-
sen hat. 
 

 
Osterode am Harz, 28.07.2011 
 
Der Kreiswahlleiter 
 
 
Siegfried Pfister 
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B. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen der 
 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im 
 Landkreis Osterode am Harz 
 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Bad Lauterberg im 
Harz für das Haushaltsjahr 2011 

 
I.      Haushaltssatzung 

der Stadt Bad Lauterberg im Harz 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Bad Lauterberg 
im Harz in der Sitzung am 14. April 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
   
1.1 der ordentlichen Erträge auf  13.665.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  15.988.600 €
   
1.3. der außerordentlichen Erträge auf  0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 €
   
   
2. im Finanzhaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  13.266.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15.265.800 €
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  213.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  1.224.200 €
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.652.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  901.000 €
   
festgesetzt. 
 
 

§ 1 a 
 
Der Wirtschaftsplan des Kur- und Touristikbetriebes für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Erfolgsplan mit  
1.1 Erträgen in Höhe von  1.252.500 €
1.2 Aufwendungen in Höhe von  1.252.500 €
   
2. im Vermögensplan mit  
2.1 Einnahmen in Höhe von  75.000 €
2.2 Ausgaben in Höhe von  75.000 €
 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.010.900 € festgesetzt. 
 
 

§ 2 a 
 
Im Vermögensplan des Kur- und Touristikbetriebes werden Kredite nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 a 
 
Im Vermögensplan des Kur- und Touristikbetriebes werden Verpflichtungsermächtigungen nicht 
veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.500.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 a 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Kur- und Touristikbetriebes in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe Hebesatz 345 v.H.
  (Grundsteuer A) 
 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) Hebesatz 344 v.H.
 
 
2. Gewerbesteuer Hebesatz 343 v.H.
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§ 6 
 

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
den Teilfinanzhaushalten nach § 4 Abs. 6 GemHKVO wird auf 15.000 € festgelegt. 
 
 
Bad Lauterberg im Harz, 14. April 2011 
 
Matzenauer 
Bürgermeister 
 
 
 
 

II.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach § 92 Abs. 2, § 91 Abs. 4 und § 94 Abs. 2 NGO erforderlichen Genehmigungen sind durch 
den Landkreis Osterode am Harz am 06.07.2011 unter dem Aktenzeichen I.3 erteilt worden. 
 
Die Genehmigung ist mit folgender Nebenbestimmung verbunden: 
 
"  Im Hinblick auf die mangelnde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Lauterberg im Harz ist der Ge-

samtbetrag vorgesehener Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men in Höhe von 1.010.900 € grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. 
 
Als genehmigungsfähig betrachte ich eine Kreditermächtigung in Höhe einer Nettoneuverschul-
dung von null Euro (somit in Höhe der Tilgung) zuzüglich des Anteils der ehemaligen investiven 
Schlüsselzuweisungen (12,3 % der Schlüsselzuweisungen). 
 
Für die Haushaltssatzung 2011 der Stadt Bad Lauterberg im Harz ergibt sich daraus eine geneh-
migungsfähige Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
Höhe von 532.355,20 € (259.000 € Tilgung zuzüglich 273.355,20 € Anteil der ehemaligen investi-
ven Schlüsselzuweisungen). 
 
Die Genehmigung des Gesamtbetrages vorgesehener Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.010.900 € erteile ich daher unter der Auflage, 
dass der Differenzbetrag in Höhe von 478.544,80 € (Kreditermächtigung in Höhe von 1.010.900 € 
abzüglich genehmigungsfähiger Kreditermächtigung in Höhe von 532.355,20 €) im Zeitraum der 
mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2012 bis 2014 auszugleichen ist. 
 
Daraus folgt, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 
deutlich zu verringern sind. Die bisherige Investitionsplanung für den Zeitraum der mittelfristigen 
Finanzplanung der Jahre 2012 bis 2014 ist somit im Rahmen der Aufstellung des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2012 anzupassen.  " 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04.08.2011 bis zum 12.08.2011 im Rat-
haus der Stadt Bad Lauterberg im Harz, Ritscherstr. 6-8, 37431 Bad Lauterberg im Harz, Zimmer 
104 zu folgenden Öffnungszeiten (Mo, Mi, Fr von 8:30 bis 12:00 Uhr, Di von 8:30 bis 16:00 Uhr und 
Do von 8:30 bis 17:00 Uhr) zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der Beteiligungsbericht liegt gemäß § 116 a NGO unbefristet zur Einsichtnahme aus. 
 
Bad Lauterberg im Harz, den 26.07.2011 
 
 
 
 
 
( Matzenauer ) 
Bürgermeister 
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Stadt Herzberg am Harz                 27.07.2011 
Der Bürgermeister 
Fachbereich II 
II-50-Nie/Gr 
 
 
 

Öffentliche Zustellung  

 
Die Anhörung vom 21.07.2011, Az.: II-50.6-Me 2.0000833, an Marion Krauße, zuletzt 
wohnhaft Friedrich-Ebert-Str. 13, 37412 Herzberg am Harz, 
 
zurzeit unbekannten Aufenthaltes, 
 
wird hiermit gemäß § 1 des Niedersächsischen Verwaltungszustellungsgesetzes 
(NVwZG) vom 23. Februar 2006 (Nds. GVBl. Nr.6/2006 S.72) i.V.m. § 10 des  
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) geändert 
worden ist, öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der o. g. Person war die Zustellung der  
Anhörung durch die Post gem. § 3 und § 9 VwZG nicht möglich. Es ist daher die  
öffentliche Zustellung gem. § 1 NVwZG i.V.m. § 10 VwZG durchzuführen. 
 
Die Anhörung kann von der o. g. Person oder von einem von ihr Bevollmächtigten bei 
der Stadt Herzberg am Harz (Rathaus, Marktplatz 30 [Eingang 3] Fachbereich II –  
Soziales und Senioren, Frau Meysing, 1. Etage, Raum 355) abgeholt oder  
eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt: Herr Päckers (05521 / 852 – 220). 
 
Die Anhörung gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der  
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Des weiteren werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

 

Walter 
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Stadt Herzberg am Harz                                                                                        , den 01.08.2011 
Der Stadtwahlleiter 
 
 

Wahlbekanntmachung 

 
 

Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und Erteilung von Wahlscheinen für die Kommu-
nalwahlen am 11. September 2011 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die 14 Wahlbezirke der Stadt Herzberg am Harz kann in der Zeit 
 

vom 22. bis 26. August 2011 
 

 während der Dienststunden 
 
  Montag und Dienstag von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
  Mittwoch und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  Donnerstag  von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
 in der Stadt Herzberg am Harz, Bürgerbüro, (Rathaus Innenhof, Eingang 4), Marktplatz 30, 

von den wahlberechtigten Personen für ihren Wahlbezirk eingesehen werden. 
 Das Recht zur Einsichtnahme besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, über 

die eine Auskunft nach § 35 Abs. 2 des Nieders. Meldegesetzes unzulässig wäre. Erkenntnis-
se, die bei der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirks gewonnen wurden, 
dürfen nur für die Begründung eines Berichtigungsantrages oder für die Begründung eines 
Wahleinspruchs gem. § 46 des Nieders. Kommunalwahlgesetzes verwendet werden.  

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist  
 durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
2. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb der Einsichtnahmefrist,  
 spätestens am 26. August 2011, bis 12.30 Uhr, bei der Stadt Herzberg am Harz, Bürgerbü-

ro, schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsa-
chen nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Be-
weismittel beizubringen.  

 
3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätes-

tens bis zum 19. August 2011 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen  

 und gegebenenfalls einen Antrag auf Berichtigung stellen, um sicherzustellen, dass das Wahl-
recht ausgeübt werden kann.   

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein erhal-
ten hat. Inhaber von Wahlscheinen können nur durch Briefwahl wählen  

 
4. Einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen erhält auf Antrag 
 
 4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
    
 4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 
  a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des 

Wählerverzeichnisses versäumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, wenn sie 
eine ihr bei Wohnortwechsel erteilte Wahlrechtsbescheinigung entschuldbar erst nach 
Ablauf der Antragsfrist vorlegt, 

 
  b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist. 
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 Wahlscheine können bis zum 09. September 2011, 18.00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei 

der Stadt Herzberg am Harz, Bürgerbüro, beantragt werden. Der Schriftform wird auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form Genüge getan. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig. Die 
beantragende Person muss Familiennamen, Vornamen Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 

 
 Wer den Wahlschein für eine andere Person beantragt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Bewerberinnen und Bewerber so-
wie Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge sind dabei auf den Kreis naher Familienangehö-
riger beschränkt. Bei verbundenen Wahlen gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die 
beantragende Person wahlberechtigt ist. 

 
 Bis zum Wahltage, 11. September 2011, 15.00 Uhr, kann einen Wahlschein beantragen 
 

1. eine nicht im Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn die bereits 
vorstehend unter Ziffer 4.2 genannten Voraussetzungen gegeben sind, 

 
2. eine im Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn sie schriftlich 

erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können. 

 
 Die wahlberechtigte Person erhält für jede Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, einen Stimmzet-

tel, für alle Wahlen aber nur einen Stimmzettelumschlag und einen Wahlbriefumschlag. 
 
 Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden der wahlberechtigten Person über-

sandt, ausgehändigt oder amtlich überbracht. 
 
 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaub-

haft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

 
5. An eine andere als die wahlberechtigte Person dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Stadt Herzberg am Harz vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 
 Bei der Briefwahl muss der verschlossene Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-

schein so rechtzeitigt an die Stadtwahlleitung gesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch in der Dienststelle der Stadtwahlleitung 
abgegeben werden. Nähere Hinweise über die Briefwahl sind der Rückseite des Wahlscheines 
zu entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
Walter 
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